
Satzung  über  Aufwendungs-  und  Kostenersatz  für Einsätze

und  andere  Leis+ungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr  Emmerting
Vom  26. Oktober  2015

Die  Gemeinde  Emmerting  erlässf  aufgrund  von  Art.  28 Abs.  4 Bayerisches

Feuerwehrgesetz  (BayFwG)  folgende  Safzung:

§1

Aufwendungs-  und  Kostenersatz

(1 ) Die Gemeinde  Emmerting erhebt im Rahmen von Arl 28 Abs. 1 BCIYFWG
Aufwendungsersatz  für  die  in Art.  28 Abs.  2 BayFwG  aufgeführten

Pflichtleis+ungen  ihrer  Feuerwehr,  insbesondere  für

Einsö+ze

Sicherhei+swachen  (Art.  4 Abs.  2 Satz  l BayFwG)

Ausrücken  nach  missbröuchlicher  Alormierung  oder  Fehlolarmen.

Einsätze  werden  in dem  für  die  Hilfeleistung  no+wendigen  Umfang

obgerechne+.  Für Einsätze  und  Tätigkeiten  die  unmittelbor  der  Re++ung  und

Bergung  von  Menschen  und  Tieren  dienen,  wird  kein  Kostenersatz  erhoben.

Der  Aufwendungsersatz  entsteht  mit  dem  Tötigwerden  der  Feueehr.

(2)  Die  Gemeinde  Emmerting  erhebt  Kostenerso+z  für  die  Inanspruchnohme  ihrer

Feuerwehr  zu folgenden  freiwilligen  Leis+ungen  (Arl  28 Abs.  4 Satz  l BayFwG):

1.

2.

Hilfeleistungen,  die  nicht  zu den  gesetzlichen  Pflichföufgaben  der

Feuerwehren  gehören,

Überlassung  von  Geröt  und  Material  zum  Gebrauch  oder  Verbrauch,

Die Kostenschuld  errfsteht  mi+ der  Inanspruchnahme  der  Feuerwehr.

Die Höhe  des  Aufwendungs-  und  Kostenersatzes  richtet  sich  nach  den

Pauschalsötzen  gemäß  der  Anlage  zu dieser  Satzung.  Für den  Ersatz  von

Aufwendungen,  die  nicht  in der  Anlage  entholten  sind,  werden  Pouschalsötze

in Anlehnung  an  die  für  vergleichbare  Aufwendungen  festgelegten  Sätze

erhoben.  Für Materiolverbrauch  werden  die  Selbstkosten  berechnet.

Aufwendungen,  die  durch  Hilfeleis+ungen  von  Werksfeuerwehren  entstehen

(Arl  l 5 Abs.  6 Satz  2 BoyFwG),  sowie  wegen  überörtlicher  Hilfeleistungen  nach

Art.  17 Abs.  2 BoyFwG  zu ersta+tende  Aufwendungen  werden  unabhöngig  von

dieser  Satzung  geltend  gemach+.

§2

Schuldner

(1 ) Bei Pflichtleistungen  bestimmt  sich  der  Schuldner  des  Aufwendungsersotzes

nach  Art.  28 Abs.  3 Bay  FwG.



(2)  Bei freiwilligen  Leistungen  ist Schuldner,  wer  die  Feuerwehr  willentlich  in

Anspruch  genommen  hat.

(3)  Mehrere  Schuldner  haffen  ols Gesomtschuldner.

§3

Fälligkeif

Aufwendungs-  und  Kos+enersatz  werden  einen  Monat  noch  Zustellung  des

Bescheides  zur  Zahlung  föllig.

§4

In-Kraft-Treten

(1 ) Diese  Satzung  tritt  eine  Woche  nach  Ihrer  Bekanntmochung  in Kraft.

(2) Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  über  Aufwendungsersatz  und  Gebühren  der

Einsötze  und  andere  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr  Emmerting  vom

14.11.2001  außer  Kraf+.

Emmerting,  den  26.10.2m5

Gemeinde  Emmerting

ber

Ersfer  Bürg  eister



Anlage  zur  Satzung  über  Aufwendungs-  und  Kostenersatz  für  Einsätze

und  andere  Leistungen  gemeindlicher  Feuerwehren  vom  25. Oktober  2015

Aufwendungsersatz  und  Kos+enersatz  setzen  sich  aus den  jeweiligen  Sachkos+en

(Nummern  1 und  2) und  den  Personalkos+en  (Nummer  3) zusammen.

Ausrückestundenkosten

Mit  den  Ausrückestundenkos+en  ist der  Ersatz  von  Geräten  und  Ausrüstung

abzugel+en,  die  zwar  zu Fahrzeugen  gehören,  deren  Kosten  aber  nicht  durch

die  zurückgelegte  Wegs+recke  beeinflusst  werden.  Für angefangene  Stunden

werden  bis zu 30 Minuten  die  halben,  im Übrigen  die  ganzen
Ausrückestundenkosten  erhoben.

Die  Ausrückestundenkos+en  betragen  -

berechne+  vom  Zeitpunkt  des  Ausrückens

aus  dem  Feuerwehrgerötehaus  bis zum

Zeitpunk+  des  Wiedereinrückens-

ie eine Stunde  für

Fahrzeuge

H LF 20/  16 130,00 €

LF 8 85,00  €

LF 1 6/TS 85,00  €

Mannschaftstranspor+er 25,00  €

Mehrzweckfahrzeug 25,00  €

Schlauch-  und  Mehrzweckanhänger 10,OO €

Notstromaggregatanhönger 40,00  €

Ölschadenanhönger 30,00  €

Anhönger  -  Wasserwerfer 30,00  €

Koffera-nhänger 45,00  €

Arbeitsstundenkosten/  -gebühren

Wird  ein Gerö+  eingesetzt,  das  nicht  zur feuerwehrtechnischen  Beladung  des
eingesetz+en  Fahrzeugs  gehör+  (und  können  demnach  dafür  keine

Ausrückes+undenkos+en  gel+end  gemacht  werden),  werden

Arbei+sstundenkosten/-gebühren  berechnet.

In den  Arbeitsstunden  nicht  eingerechnet  wird  der  Zeitraum,  wöhrenddessen  ein

Geröt  am  Einsa+zor+  vorübergehend  nicht  in Betrieb  ist.

Für angefangene  S+unden  werden  bis zu 30 Min.  die  halben,  im Übrigen  die

gonzen  Arbeitss+undenkosten/-gebühren  erhoben.

Als Arbeitsstundenkosten/-gebühren  werden  berechnet  für

Arbeitsstundenkosten

B- oder  C-Schlouch 9,00  €

Wasserwerfer 15,00 €

Sföndrohr 10,OO €

4tei1ige  Strecklei+er 15,00  €



3tei1ige  Schiebeleiter 20,00  €

Atemschutzgeröt  Überdruck  (inkl.  Reinigung) 30,00  €

Atemschu+zmasken  (inkl.  Reinigung)  - 10,OO €

Handfeuerlöscher  6 kg (ohne  Ersatzfüllung) 5,00  €

Handfeuerlöscher  12 kg (ohne  Ersatzfüllung) 10,OO €

Handlampe  ex 10,OO €

Rettungsleinen  und  Arbeitsleinen 10,OO €

Greifzug  5 t 20,00  €

Gullyei 20,00  €

Nasssauger  Wap 17,00  €

Notstromaggregat  5 KVA 30,00  €

Notstromaggregat  8 KVA 30,00  €

Be-  und  Entlüftungsgerät 15,00 €

Überdrucklüfter 20,00  €

Tragkraftspri+ze  8/8 50,00  €

Hydroausrüstung  (Zyld,  Spreizer,  Schere  pro  Geröt) 60,00  €

Lau+sprecheranlage 20,00  €

Kehrmaschine  Hand 15,00 €

Ölbinder Nach  Einkaufspreis

Schaummit+el Nach  Einkaufspreis

Tauchpumpe 20,00  €

Motorsöge 30,00  €

Hochdru-ckIöschgeröte 30,00  €

Mehrgasmessgerät Nach  Aufwand

Wörmebildkamera 100,OO €

Re++ungsplattform 20,00  €

Chemieschutzanzüge Nach  Aufwand

Elektrische  Trenn-  und  Schneidgeröte 10,OO €

Türöffnung 15,00  €

Absturzsicherung 15,00  €

Flaschenzug 20,00  €

3.  Personalkosten

Personalkosten  werden  nach  Ausrückestunden  berechnet.  Dabei  ist der  Zeit-

raum  vom  Ausrücken  aus  dem  Feuerwehrgerötehaus  bis zum  Wiedereinrücken

anzusetzen.

Für angefangene  Stunden  werden  bis zu 30 Min.  die  halben,  im Übrigen  die  ganzen

Stundenkosten  erhoben.

3. 1 Ehrenamtliche  Feuerwehrdiens+Ieis+ende:

Für den  Einsatz  ehrenamtlicher  Feuerwehrdienstleistender  wird  folgender

Stundensatzberechnet:  24,00 €

3.2 Sicherhei+swachen

Für die  Abstellung  zum  Sicherheitswachdienst  gemöß  Art.  4 Abs.2  Satz  1

BayFwG  werden  erhoben  je  S+unde  Wachdienst  für

ehrenamtliche  FeuerwehrdienstIeistende



(siehe  § l 1 Abs.  5 BayFwG) 15,00  =€

Abweichend  von Nummer  3 Sotz 2 wird  für  die  Anfahr+  und  die  Rückfahrt
insgesamt  eine  weitere  Stunde  berechnet.

Emmerting,  den  26.10.2015

Gemeinde  Emmerti

ruber

Erster  Bürg  eister



Bekanntmachungsvermerk:

Der  Gemeinderat  Emrnerting  hat  in  seiner  Sitzung  am 13.10.2015  eine  Satzung  über

Aufwendungs-  und  Kostenersatz  für  Einsätze  und  andere  Leistungen  der

Freiwilligen  Feuerwehr  Ernmerting  beschlossen.

Die  arntliche  Bekanntmachung  erfolgte  am  27.10.2015  durchNiederlegung  in  der

Geschäftsstelle  der  Verwa1tungsgemeinschaft  Emmerting,  Untere  Dorfstr.  3, 84547

Emmerting.

Hierauf  wurde  durch  Anschlag  an die  Amtstafel  hingewiesen.

Der  Anschlag  wurde  am  27.10.2015  angeheftet  und  am  16.11.2015  wieder

abgenommen.

Ernmerting,  den  17.11.2015

-Gemeinde  Ernmerting-

Ste

Erster  Bürgerm

I55, €


